
Anspruch gesetzlich Kranken-
versicherter auf Privat-
behandlung im EU-Ausland
Zwar ist die Europäische Gemeinschaft nicht zuständig für 
Gesundheitsrecht, der Europäische Gerichtshof vertritt aber in 
ständiger Rechtsprechung die Auffassung, dass für entgeltliche 
medizinische Leistungen als Dienstleistungen die europäischen 
Regelungen über den freien Dienstleistungsverkehr gelten. 
Auf dieser Grundlage hat der Europäische Gerichtshof bereits 
entschieden, dass EU-Bürger grundsätzlich medizinische 
Leistungen auch im EU-Ausland in Anspruch nehmen dürfen.
In dem nun entschiedenen Fall ging es aber um eine Erstattung 
der Behandlungskosten einer Privatklinik in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union: Ein dort gesetzlich 
versicherter Bürger Griechenlands ließ sich in einer britischen 
Privatklinik behandeln, die griechische Sozialversicherung 
verweigerte ihm jedoch die Erstattung der angefallenen Kosten.
Der Europäische Gerichtshof vertritt in seinem aktuellen Urteil 
vom 19. 04. 2007 – Rs. C-444/05 – die Auffassung, dass die 
europäischen Bestimmungen über den freien Dienstleistungsverkehr, 
insbesondere Artikel 49 des EG-Vertrags, den Mitgliedstaaten 
untersagen, ungerechtfertigte Beschränkungen der Ausübung 
dieser Freiheit im Bereich der Gesundheitsversorgung einzuführen 

oder beizubehalten. Die griechische Regelung, wonach eine 
Erstattung von Behandlungskosten einer Privatklinik im EU-
Ausland ausgeschlossen wurde, hat der EuGH daher als rechtswidrig 
und wegen des Verstoßes gegen europäisches Recht als unwirksam 
angesehen.
Da Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für alle 
Mitgliedstaaten gelten, kann diese Entscheidung weitreichende 
Folgen auch für die gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland 
haben. Zwar ist es nach europäischem Recht grundsätzlich zulässig, 
die medizinische Behandlung im Ausland von einer vorherigen 
Genehmigung der gesetzlichen Kasse abhängig zu machen oder 
etwa Erstattungsobergrenzen für bestimmte Behandlungen 
einzuführen. Ein vollständiger Ausschluss der Erstattung ist aber 
unzulässig.
Weil die Kassen in solchen Fällen erfahrungsgemäß aber zuerst 
abweisend reagieren und die Rechtslage kompliziert ist, kann 
betroffenen Patienten nur empfohlen werden, prüfen zu lassen, 
ob im konkreten Fall ein Anspruch auf Erstattung besteht.

 PD Dr. Kurt-Peter Merk ist seit 1979 Rechtsanwalt in 
München und hat sich auf das Sozialrecht, insbeson-
dere das Gesundheitsrecht und die Vertretung geschä-
digter Patienten spezialisiert. Seine Tätigkeit umfasst 
Verfahren gegen Ärzte und Zahnärzte, aber auch gegen 
Versicherungen und Sozialbehörden.

 Weitere Infos: 
Rechtsanwalt Priv. Doz. Dr. Kurt-Peter Merk 

Oberanger 38 · 80331 München · Tel.: 089/264 555 · Fax: 089/268 609
E-Mail: kanzlei@kpmerk.de
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Das FrauenLebensnetz
unterstützt, stärkt und ermutigt Frauen.

Wir laden Dich herzlich ein:
! Begegnungsraum – jeden Dienstag, Landwehrstr. 60–62, München 

9.30–13.00 Uhr kostenlose Beratung ohne Anmeldung, Telefonsprechzeit

13.00–19.00 Uhr Termine nach Vereinbarung

Lebensberatung, Reiki, Selbststärkungstraining, Einzel- und Familien-
beratung, spirituelle Heilarbeit, Projektberatung, Arbeit mit Stimme,
Klang und Bewegung

! Das Internet-Austauschforum
! Seminarprogramm
Grundtraining Selbststärkung, Gruppe Lebenslust, Reiki-Seminar

Wie können wir Dich unterstützen und stärken?
Infos: Geschäftsstelle: 0 84 41/7 24 88
Begegnungsraum: 0 89/55 29 18 26
www.frauenlebensnetz.de • info@frauenlebensnetz.de

 Vitalia 
Freunde natürlichen Lebens e.V.

  " Monatliche Gesundheitsvorträge
 " Volksheilkundliche Wildkräuterführungen von Mai bis 
Oktober mit Sepp Ott, bekannt durch Presse, Rundfunk 

und Fernsehen.
Themen, Termine, Tre! punkte: 

Vitalia Freunde natürlichen Lebens e.V., 
Minnewitstraße 5 · 81549 München 

Tel./Fax: 089/6 90 00 34

SERVICE RUND UM DAS TIER
Wir kümmern uns um Ihre Lieblinge wenn …
#  Sie in Urlaub fahren
#  kurzfristig keine Zeit haben
#  nicht zu Hause sein können
#  Sie Futter kaufen oder 

zum Tierarzt müssen 
und selbst nicht mobil sind

#  Sie Hilfe bei der Pfl ege 
Ihres (kranken) Tieres 
brauchen

Rufen Sie mich an!
Wir fi nden eine Lösung.
Sabine Rimmele
ausgebildete Tierarzthelferin, 
kümmert sich in München 
und Umgebung bei Ihnen zu 
Hause um Ihre Tiere.

Tel. 089/83 92 80 82
Mobil: 0172/8 51 20 57


